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Rechtserziehung — Bestandteil 
der kommunistischen Erziehung 
der Schuljugend

Oberstudienrat Dr. RUDOLF BAUER,
Hauptreferent im Ministerium für Volksbildung 
Dr. KARL-HEINZ CHRISTOPH,
Leiter der Abteilung Rechtspropaganda 
im Ministerium der Justiz

Auf dem IX. Parteitag der SED wurde der Anspruch ge
kennzeichnet, der mit der Erziehung allseitig entwickelter 
sozialistischer Persönlichkeiten an die Schule, an die Tä
tigkeit jedes Pädagogen gestellt wird: Die Partei der Ar
beiterklasse betrachtet es als Erziehungsauftrag der sozia
listischen Schule, die jungen Menschen zu befähigen, große 
komplizierte Aufgaben zu bewältigen, die ihnen der sozia
listische und kommunistische Aufbau stellen wird.1 Die
sen Anspruch in die Wirklichkeit Umsetzen heißt, „junge 
Menschen zu erziehen und auszubilden, die, mit solidem 
Wissen und Können ausgerüstet, zu schöpferischem Den
ken und selbständigem Handeln befähigt sind, deren mar
xistisch-leninistisch fundiertes Weltbild die persönlichen 
Überzeugungen und Verhaltensweisen durchdringt, die als 
Patrioten ihres sozialistischen Vaterlandes und proletari
sche Internationalisten, fühlen, denken und handeln“2.

Diese Aufgabe umfaßt auch die Herausbildung einer be
wußten Haltung der jungen Menschen zum sozialistischen 
Recht als ihrem Recht, das ihren Lebensinteressen ent
spricht — also jener Einstellungen und Haltungen, die das 
sozialistische Rechtsbewußtsein zum Ausdruck bringt.

Rechtsbewußtsein und Rechtserziehung

Das sozialistische Rechtsbewußtsein wirkt als wichtiger 
Handlungsantrieb, denn aus der Überzeugung von der 
Richtigkeit und gesellschaftlichen Notwendigkeit sozialisti
scher Rechtsforderungen leiten sich ihre Anerkennung 
und die Bereitschaft ab, dementsprechend zu handeln. Die 
Entwicklung und Festigung des sozialistischen Rechtsbe
wußtseins ist somit von entscheidender Bedeutung für die 
umfassende Rechtsverwirklichung; sie ist eine Vorausset
zung, um die gesellschaftliche Wirksamkeit Unseres Rechts 
zu erhöhen.3 '■

In der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule gel
ten für die Rechtserziehung als Teil der kommunistischen 
Erziehung^ die gleichen Anforderungen und Erfahrungen 
wie in der gesamten pädagogischen Arbeit. Sie erfordert 
also und schließt ein, der Jugend eine solide Wissenschaft-, 
liehe Bildung zu vermitteln, sie im Geist der Weltanschau
ung und Moral der Arbeiterklasse zu erziehen und ihre 
aktive gesellschaftliche Tätigkeit zu organisieren.

Sozialistische Rechtserziehung setzt sich das Ziel, dazu 
beizutragen, bei der Jugend jene Überzeugungen, morali
schen Qualitäten und Charaktereigenschaften auszubilden, 
die ihr Handeln in Übereinstimmung mit dem sozialisti
schen Recht, mit den Forderungen von Ordnung und Si
cherheit gewährleisten. Sie ist darauf gerichtet, die Ver
bundenheit der Jugend mit ihrem sozialistischen Vater
land und mit der Partei der Arbeiterklasse zu entwickeln, 
bewußte Disziplin, Gewissenhaftigkeit, Verantwortungs
und Pflichtbewußtsein sowie gesellschaftliche Aktivität 
auszuprägen. Dem dient auch die Vermittlung von Kennt
nissen zu den Grundrechten und Grundpflichten der Bür
ger, zum Inhalt der Gerechtigkeit in der entwickelten so
zialistischen Gesellschaft sowie zu grundlegenden Rechts
normen.

Die Möglichkeiten zur Rechtserziehung nutzen

Die Entwicklung und Festigung des sozialistischen Rechts
bewußtseins als Bestandteil der kommunistischen Erzie
hung der Schuljugend erfordert vor allem, die in den Un
terrichtsfächern vorhandenen Anknüpfungspunkte auszu
schöpfen, die Möglichkeiten der außerunterrichtlichen Er
ziehung wirksamer zu nutzen und die Unterstützung der 
pädagogischen Arbeit durch die gesellschaftlichen Kräfte 
in Anspruch zu nehmen.

Das sozialistische Recht erfaßt mit seinen Regelungen 
die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche und Fach
gebiete. Dementsprechend gibt es auf der Grundlage der 
Lehrpläne vielfältige Möglichkeiten, zur Rechtserziehung, 
Zur Herausbildung des sozialistischen Rechtsbewußtseins 
beizutragen.

In den Fächern Geschichte und Staatsbürgerkunde 
eignen sich die Schüler Wissen darüber an, daß die Ge
setzgebung in den Klassengesellschaften stets im Inter
esse der herrschenden Klasse erfolgte und erfolgt; unter 
den Bedingungen des Aufbaus des Sozialismus und Kom
munismus die Gesetzgebung also den Interessen der Arbei
terklasse und aller anderen Werktätigen dient.

Im Fach Staatsbürgerkunde werden den Schülern 
Grundkenntnisse über das Wesen der Diktatur des Prole
tariats, über das Recht und die Pflicht zur Mitbestimmung 
und Mitgestaltung beim Aufbau des Sozialismus, über die 
breite Entfaltung der sozialistischen Demokratie als 
Hauptweg zur Festigung unseres sozialistischen Staates 
sowie über die Rechte und Pflichten des sozialistischen 
Staatsbürgers vermittelt. Mit der Aneignung grundlegen
der Erkenntnisse über die Macht der Arbeiter und Bauern, 
das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln und 
das Wesen unserer sozialistischen Demokratie lernen die 
Schüler die unantastbaren Grundlagen unserer Gesell
schaft kennen, aus denen die Garantien für Freiheit und 
Menschenrechte und die Überlegenheit unserer Rechtsord
nung erwachsen.

In diesem Unterrichtsfach eignen sich die Schüler fer
ner Kenntnisse über die Verfassung als Grundgesetz unse
rer sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung an 
und erwerben Wissen über die Pflicht zum Schutz und zur 
Mehrung des sozialistischen Eigentums, über das Recht auf 
Arbeit und das Recht auf Bildung. Sie lernen den Volks
wirtschaftsplan als verbindliches Dokument kennen.

Im polytechnischen Unterricht werden die Schüler auf 
der Grundlage der Lehrpläne und der Anordnung über 
den Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie Brandschutz im 
polytechnischen Unterricht der Klassen 7 bis 12 und in 
Arbeitsgemeinschaften mit praktisch-produktivem und 
naturwissenschaftlich-technischem Charakter vom 2. Sep
tember 1975 (GBl. I Nr. 40 S. 677) mit den betreffenden Be
stimmungen des Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes 
vertraut gemacht. Eine wesentliche Aufgabe des polytech
nischen Unterrichts ist die Erziehung zum arbeitsschutz- 
gerechten Verhalten. Die rückläufige Zahl von Arbeitsun
fällen ist ein Beweis für die erfolgreiche Bildungs- und 
Erziehungsarbeit auf diesem Gebiet.

Im Lehrgang „Grundlagen der Produktion des soziali
stischen Betriebes“ im Fach Einführung in die sozialisti
sche Produktion (Klasse 9) erwerben die Schüler, bezogen 
auf den Betrieb, Kenntnisse über die Rechte und Pflichten 
der Werktätigen auf der Grundlage des Betriebsplans und 
des Betriebskollektivvertrags. Im Rahmen der Mitwirkung 
der Werktätigen bei der Rationalisierung wird den Schü
lern elementares Wissen zum Neuererrecht vermittelt. Um 
die erzieherische Wirksamkeit des Unterrichts''zu erhöhen, 
helfen die Funktionäre des Betriebes den Lehrern, noch 
betriebsverbundener zu unterrichten.


